aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S.86ff.


Das Duale System

Unter dem Dualen System wird das in der Bundesrepublik Deutschland bestehende berufliche Erstausbildungssystem verstanden. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft definiert dual als „das Zusammenwirken von Betrieb und Berufsschule“ bzw. als das Zusammenwirken von zwei verschiedenen Lernorten/Ausbildungsträgern. System deutet darauf hin, daß die zwei Ausbildungsträger nicht isoliert, sondern in Kooperation handeln sollten. Dabei suggeriert der Ausdruck Duales System, daß die Ausbildung zu gleichen Teilen in Betrieb und BS stattfindet, was jedoch weder zeitlich, inhaltlich, noch hinsichtlich der Wertigkeit der Leistungen realistisch ist. 

Der Begriff des Dualen Systems wurde erstmalig im „Gutachten über das berufliche Ausbildungs- und Schulwesen“ (1964) des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen verwendet. Obwohl mit diesem Begriff weder sprachlich noch inhaltlich das Berufsausbildungssystem hinreichend erfaßt wird, hat sich seine Verwendung durchgesetzt. 

Die Struktur des Dualen Systems

Das Duale System stellt in seiner organisatorischen, funktionalen und rechtlich-administrativen Gestaltung ein kompliziertes Konstrukt dar. Die komplexe Struktur der beruflichen Erstausbildung im Dualen System läßt sich nach Lernorten, Auszubildenden, Ausbildenden und Ausbildern und (rechtlichen) Rahmenbedingungen der Ausbildung aufschlüsseln. 

Lernorte

Mit der beruflichen Erstausbildung im Dualen System ist die Ausbildung durch zwei verschiedene Ausbildungsträger - Betrieb (zu 4/5) und BS (zu 1/5) - gemeint. 

Die betriebliche Ausbildung 

findet häufig an verschiedenen innerbetrieblichen Lernorten statt, z.B. Arbeitsplatz, Lehrwerkstatt, Unterrichtsraum.

Für Betriebe, die aufgrund ihrer Größe und Struktur nicht in der Lage sind, bezüglich aller vorgeschriebenen Inhalte auszubilden, gibt es die Möglichkeit, die Ausbildung entsprechend auf überbetriebliche Ausbildungsstätten oder Schulwerkstätten zu übertragen.

Nicht jeder Betrieb darf ausbilden. Er wird nur dann als Ausbildungsbetrieb zugelassen, wenn er fachlich und pädagogisch geeignete Ausbilder beschäftigt und in der Lage ist, die in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Inhalte und Anforderungen (ggf. mit Unterstützung anderer Lernorte) zu vermitteln. 

Nicht jeder Betrieb muß ausbilden. Ob ein Betrieb überhaupt ausbildet, in welchen Berufen und wieviele Jugendliche er ausbildet, unterliegt dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Der betriebliche Teil der Ausbildung wird vom Betrieb selbst finanziert, d.h. dieser hat keinen Anspruch auf staatliche Zuschüsse. 

Im Gegensatz zum schulischen Teil der Ausbildung, bei dem der Staat dafür verantwortlich ist, daß jeder Jugendliche einen Platz entsprechend seiner Berufswahl bekommt, gibt es im betrieblichen Bereich keine Stelle, die für die Verwirklichung des Grundrechtes auf freie Wahl des Berufes sorgt. 

Quantität und Qualität des Ausbildungsangebots sind daher von der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe, der konjunkturellen Situation, dem Personalbedarf der Betriebe, den vorhandenen Ausbildungseinrichtungen, der Lage auf dem Arbeitsmarkt etc., also von ökonomischen Überlegungen der Betriebe abhängig. 

Eine Folge des Freiwilligkeitsgrundsatzes für Betriebe bezüglich der Ausbildung ist, daß der Bund, die Länder und Kommunen für benachteiligte Jugendliche (ohne Schulabschluß, Behinderte u.a.) immer wieder Sonderprogramme durchführen müssen, da diese auf dem Ausbildungsmarkt wenig Chancen haben, eine Lehrstelle zu erhalten. Derartige Kompensationsprogramme finden auch in überbetrieblichen, vollzeitschulischen Einrichtungen statt - also nicht im Dualen System.

An Berufsschulen, 

die nach Fachrichtungen in gewerbliche, kaufmännische, hauswirtschaftliche, landwirtschaftliche und gemischt-berufliche BS gegliedert sind, findet begleitend zur betrieblichen Ausbildung Fachunterricht und Unterricht in allgemeinbildenden Fächern statt. Neben einem relativ geringen Anteil an Allgemeinbildung sollen vor allem in Abstimmung mit betrieblichen Ausbildungsinhalten die allgemeinen berufsfeldübergreifenden sowie die für die Berufsausbildung erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse vermittelt und die fachpraktischen Kenntnisse und Fertigkeiten vertieft werden. Unterrichtsgrundlage sind die länderspezifisch vorgeschriebenen Rahmenlehrpläne, deren fachtheoretischer Teil mit den Ausbildungsordnungen abgestimmt wird.

Auszubildende, Ausbildende und Ausbilder

Wenn ein Jugendlicher sich für eine Ausbildung im Dualen System entscheidet, ist er zugleich Auszubildender (Azubi, früher Lehrling) - auf Grundlage eines Ausbildungsvertrags, den er mit dem Ausbildungsbetrieb bzw. dem Ausbildenden abschließt - und Berufsschüler, solange er schulpflichtig ist. Der Zugang zum Dualen System ist an keinen Schulabschluß gebunden.

1960 waren noch ca. 82% der Azubis jünger als 18 Jahre, 1990 nur noch knapp 25% - diese Verschiebung der Altersstruktur der Auszubildenden hat zur Folge, daß Berufsausbildung immer mehr zur Erwachsenenbildung wird. Gründe dafür sind das gestiegene Niveau der Schulabschlüsse oder ein Berufswechsel.

Der Ausbildende (früher Lehrherr) kann eine natürliche (z.B. Meister) oder eine juristische Person (z.B. eine Firma) sein. Er kann die Ausbildung selbst durchführen (dazu muß er wie auch der Ausbilder seine Eignung nachweisen) oder sie an einen Ausbilder delegieren. Außerdem muß er verschiedene Pflichten erfüllen, um ausbilden zu dürfen. Er muß dafür sorgen, daß das Ausbildungsziel erreicht werden kann, daß der Azubi die BS besucht, daß der Abschluß zertifiziert wird.

Im Berufsbildungsgesetz wird die fachliche und pädagogische Eignung des Ausbilders vorgeschrieben. Dazu muß er entweder die Meisterprüfung (Handwerk), oder die Abschlußprüfung in einem Ausbildungsberuf der entsprechenden Fachrichtung mit berufs- und arbeitspädagogischer Eignung (Ausbilder-Eignungsverordnung), oder ein Hochschulexamen und Berufserfahrung, oder die Zulassung oder Approbation bei den Freien Berufen nachweisen.

Rahmenbedingungen der Ausbildung

Grundlegend für die formale und inhaltliche Gestaltung der Ausbildungen in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf sind bundeseinheitlich festgelegte Ausbildungsordnungen. In ihnen werden die Bezeichnung des jeweiligen Ausbildungsberufes, die Ausbildungsdauer, die zu erwerbenden Fertigkeiten und Kenntnisse, der Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungsanforderungen vorgeschrieben. (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Kell)

In der Regel dauert die Ausbildung im Dualen System drei Jahre. Sie kann jedoch bei Erfüllung bestimmter Kriterien (z.B. Abitur) auf zweieinhalb oder auch zwei Jahre verkürzt werden. 

Seit der Neuordnung vieler Ausbildungsberufe wird im ersten Ausbildungsjahr eine breite berufliche Grundbildung für ein ganzes Berufsfeld vermittelt, auf der aufbauend im zweiten und dritten Ausbildungsjahr die Spezialisierung der Inhalte stattfindet, die zugeschnitten auf einen Beruf bis zur Facharbeiterqualifikation führen. Die breite Grundbildung soll einen möglichen Berufswechsel innerhalb eines Berufsfeldes bzw. die Anpassung an neue, veränderte Spezialqualifikationen erleichtern.

Rechtliche Grundlagen

Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf ist ausschließlich mit staatlich geregelten Inhalten und Anforderungen erlaubt. Die rechtliche Regelung der Ausbildung ist in verschiedenen Gesetzen, sowohl des Bundes als auch der Länder, festgelegt:

-
Berufsschule

Da die Bundesländer für das Schulwesen und damit auch für BS zuständig sind, gibt es in jedem Bundesland eigene Schulgesetze und Schulpflichtgesetze. Je nach Bundesland und Ausbildungsberuf findet der Unterricht an einem Tag in der Woche (bis zu 9 Std.), zweimal pro Woche (bis zu 16 Std.) oder geblockt (mehrere zusammenhängende Wochen) statt. 

-
Betrieb
SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 1969 gilt für Berufsbildung allgemein und damit auch für die Berufsausbildung, soweit sie nicht in den BBS durchgeführt wird. Durch das BBiG sind v.a. Betriebe rechtlich legitimiert, Berufsausbildung in eigener Verantwortung (unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen) durchzuführen. 
SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Das Berufsbildungsförderungsgesetz enthält Regelungen über die Berufsbildungsplanung, die Berufsbildungsstatistik, den Berufsbildungsbericht und die Aufgaben des Bundesinstituts für Berufsbildung.
SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Das Jugendarbeitsschutzgesetz enthält besondere Schutzbestimmungen für Azubis (Arbeitszeit, Pausen, Urlaub etc.) und die Verpflichtung des Arbeitgebers, den Jugendlichen zur Erfüllung seiner Berufsschulpflicht freizustellen.
Neben Gesetzen für besondere Berufsgruppen regeln auch die Handwerksordnung, das Arbeitsförderungsgesetz und das Betriebsverfassungsgesetz u.a. Fragen der Ausbildung.

Die Dualität (besser: die Pluralität) des Systems setzt sich in der Zuständigkeit verschiedener Ebenen für die inhaltliche und rechtliche Regelung der Ausbildungen fort:

-
Bundesebene:
Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft ist für den betrieblichen Teil der Ausbildung, d.h. die Koordination, rechtliche und inhaltliche Regelung etc., zuständig. 
Im Bundesinstitut für Berufsbildung werden in paritätischer Besetzung (Vertreter der Arbeitgeber, Gewerkschaften, Länder und Bundesregierung) die Ausbildungsordnungen für anerkannte Ausbildungsberufe erarbeitet.

-
Landesebene:
Die Landesregierungen werden von ebenfalls paritätisch besetzten Landesausschüssen (Vertreter der Arbeitgeber, Gewerkschaften und Landesregierungen) in Fragen der beruflichen Bildung beraten. Die Länder sind für die Erstellung der Rahmenlehrpläne und die Organisation des Unterrichts in BS zuständig.

-
Regionale Ebene:
Beratung, Überwachung, Anerkennung und Einzelregelungen der Berufsbildung in der Region werden von Kammern (Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer, etc.) übernommen. Dort werden die Ausbildungsverhältnisse registriert, die Eignung der Betriebe und Ausbilder festgestellt, die Prüfungsausschüsse für Zwischen- und Abschlußprüfungen gebildet und die Prüfungen abgenommen. Vertreter aus Betrieben und Schulen werden für diese Aufgaben von Arbeitgeberorganisationen, Gewerkschaften und Schulen beauftragt.

-
Betriebsebene:
Der Betriebsrat besitzt Mitbestimmungsrechte bei der Planung und Durchführung der Ausbildung, sowie bei der Einstellung von Ausbildern.

Historische Entwicklung

Das Duale System in seiner heutigen Ausprägung ist nicht das Ergebnis bewußter Planung und Entwicklung eines Bildungssystems, das aufgrund bestimmter bildungspolitischer Konzeptionen so gestaltet wurde, sondern es hat sich aus verschiedenen - anfangs unabhängigen und erst später in ein System zusammengefügten - Strängen des beruflichen und allgemeinen Bildungswesens in Deutschland entwickelt.

Die berufliche Erstausbildung in Betrieb und BS entstand in ersten Ansätzen mit der Gründung der Fortbildungsschulen. Die Erkenntnis, daß Praxis nicht mehr ohne Theorie voranzubringen sei, also die Modernisierung des Gewerbes nicht durch das vorherrschende Lehrprinzip des Vormachens und Nachmachens der Arbeit möglich wird, führte zur (damals noch sehr umstrittenen) ausbildungsbegleitenden Lehre an betriebsunabhängigen Schulen. Das dadurch hervorgerufene, nicht unproblematische Spannungsfeld zwischen Privatheit der Betriebe und Öffentlichkeit der Schulen ist bis heute für das Duale System kennzeichnend. 

Die duale Organisation der Ausbildung, die anfangs fast ausschließlich im gewerblichen Bereich durchgeführt wurde, setzte sich im Laufe der Zeit auch für andere Berufe durch.

Heute werden in Industrie und Handel ebenso wie in Handwerk, Landwirtschaft, Bergbau und in den freien Berufen Lehrlinge im sogenannten Dualen System ausgebildet. 

Im Jahr 1928 fiel die Entscheidung der Frage, ob das Lehrverhältnis ein Arbeits- oder Erziehungsverhältnis sei, zugunsten des ersteren aus und führte in Folge daraus zur Durchsetzung des Mitspracherechts von Gewerkschaften. Dies betraf einerseits die Geltung tariflicher Vereinbarungen auch für Lehrlinge, andererseits gewannen die Gewerkschaften dadurch an ausbildungsrechtlichem und -politischem Einfluß, der bis heute weiter ausgebaut wurde.

Nach 1945 wurde vor allem an der Koordination und Kooperation von Betrieb und BS gearbeitet mit dem Ziel, die Ausbildungs- und Lehrpläne aufeinander abzustimmen. Im Laufe dieses Abstimmungsprozesses wurde das Übergewicht betrieblicher Ausbildung sehr deutlich, was wiederum bedeutete, daß sich der BS-Stoff an den Ausbildungsinhalten zu orientieren hat. Eine weitere Koordinationsnotwendigkeit ergab sich seit den 70er Jahren aus den sich immer schneller verändernden Berufsanforderungen, denen die Ausbildung zu entsprechen hatte. Konsequenz daraus war die Neuordnung der Ausbildung durch Anpassung der Ausbildungsinhalte und Ausbildungsstruktur (längere Grundbildung, kurze Spezialbildung) an die veränderten Ansprüche in Arbeit und Beruf, nicht aber die Neuordnung des Dualen Systems. 

Das Duale System in der Phase der Modernisierung

Die kooperative Form der Berufsausbildung in Betrieb und BS, für die sich der Begriff des Dualen Systems erst in den sechziger Jahren eingebürgert hat, ist auch in der Phase der verschärften Modernisierung, in der wir uns z.Zt. befinden, das dominierende Modell bundesrepublikanischer Berufs- und Ausbildungsrealität. Seit dem 1. September 1990 gilt diese Berufsbildungsordnung auch für das Gebiet der ehemaligen DDR. Dieser schnelle Transfer beruhte maßgeblich auf der Überzeugung, das Duale System der Berufsausbildung habe sich bisher gut bewährt. Es hat maßgeblichen Anteil am Aufbau und am Wiederaufbau der deutschen Industriegesellschaft. Hingegen steht die überzeugende Antwort auf die Frage aus, ob die etablierte Form der Berufsausbildung der Dynamik der Modernisierung der Industriegesellschaft entspricht. Die Krisensymptome zeigen sich inzwischen deutlich. 

Es sind im Wesentlichen drei Entwicklungen, die die Erosion der traditionellen Berufsausbildung im Dualen System vorantreiben.

Von der Meisterschaft zur Qualifikations-Collage

Die kulturellen Bestände, die die Erfolge des Dualen Systems ehemals garantierten, sind heute verbraucht. Die Modernisierungsdynamik am Ende dieses Jahrhunderts hat die Idee des Berufes und die Idee der Berufserziehung grundlegend verändert. Mit der flächendeckenden Verbreitung rationaler Lebens- und Arbeitsformen, mit der Zunahme monetärer Verkehrsformen in allen Bereichen, haben sich die ehemals motivierenden und handlungssteuernden Attraktionen des Berufes und der beruflichen Ausbildung für breite Bevölkerungsgruppen massiv reduziert. Die vielgehörte Frage eines Schulabgängers: „Was bringt mir diese Berufs-Ausbildung?“ zeigt den kalkulatorischen Geist, der für den Erfolg in dieser Gesellschaft immer unverzichtbarer wird. Die Motivation für eine beruflich-betriebliche Ausbildung ist nur noch über den Geldwert der Lernanstrengungen herzustellen, nicht mehr über das Ideal der Vervollkommnung der individuellen Arbeitskraft, wie dies dem integrierenden Lebensführungskonzept der Meisterschaft entsprach. Die Jugendlichen und deren Eltern, die ihnen Ausbildungsempfehlungen geben, entscheiden sich, modernisierter Vernunft entsprechend, für das, was mehr bringt.

Das Funktionieren der modernen Wirtschaft, so Hannah Arendt, verlangt, daß alle Dinge in einem immer beschleunigteren Tempo erscheinen und verschwinden. Die Qualifikations-Collage ist an die Stelle der Meisterschaft getreten. In ihr fließt nichts mehr zu einer bildungsbiographisch zentrierten Lebensführung zusammen. Dafür gibt es bei ihr kurzfristige Ankoppelungen an ökonomische Konjunkturen. Nicht mehr Bildung, nicht größere Meisterschaft, um die Welt und sich in dieser Welt einzurichten sind gefragt, sondern rasch erneuerbare Spezialqualifikationen, verbunden mit der Fähigkeit, sich auf die permanenten Veränderungen problemlos einzustellen. (( Bader) Die Qualifikations-Collage braucht eine systematische Berufsausbildung immer weniger. Sie braucht Weiterbildung und diese permanent. 

Die Berufsausbildung wird zur Vorschule der Weiterbildung

Durch berufliche Weiterbildung kann das durch die rasche industrielle Veränderung notwendig werdende qualifikatorische Recycling besser und effektiver organisiert werden als in einer förmlichen Ausbildung. Die Attraktivität des Ausbildungsabschlusses verringert sich entscheidend, wenn der Lehrabschluß nicht mehr Abschluß, sondern Beginn des für die Karriere entscheidenden Lernprozesses ist. Das Anwachsen des Umfanges der Weiterbildung entwertet auch immer deutlicher das in der Ausbildung Gelernte. Durch die Beschleunigung der Veraltensgeschwindigkeit des Wissens und Könnens wird das in der Ausbildung Angeeignete relativ schnell zu einer Wegwerfqualifikation. Seitdem die Ausbildung keine abschließende Bildungsphase mehr ist, verfällt auch die für das Lernen und Arbeiten äußerst produktive Motivation, daß über Ausbildung ein verläßlicher Platz im gesellschaftlichen Gefüge gewonnen werden könne. Dies reduziert den Stellenwert der Ausbildung im Lebenskonzept der jungen Menschen und verringert ihre Motivation während der Ausbildung und für die Ausbildung entscheidend. 

Eine zweite Entwicklung fördert dies zusätzlich. Die Anbindung von Ausbildung und anschließender beruflicher Tätigkeit wird immer lockerer. Zunehmend mehr Auszubildende verlassen ihren Ausbildungsberuf. Bereits 1985 arbeiteten rund 40 Prozent der im Handel ausgebildeten Verkäuferinnen, 53 Prozent der Einzelhandelskaufleute und 69 Prozent der Warenkaufleute nicht mehr in diesem Bereich; sie waren in anderen Wirtschaftszweigen tätig.

Durch die Arbeitsmarktentwicklung und den beschleunigten wirtschaftlichen Strukturwandel sind die Chancen für eine Kontinuität zwischen Ausbildung und anschließender Beschäftigung im gleichen Beruf geschwunden.

Ebenso steigen die Abbrecherquoten. Jedes vierte Ausbildungsverhältnis endet vorzeitig. Berufswechsel ist zum Normalfall geworden, und damit sind die Bildungs- und Berufsentscheidungen von permanenter Unsicherheit gekennzeichnet. Der Normalfall ist die Destabilisierung der Bildungs- und Berufswege von Facharbeitern, Meistern und Technikern. Dieser Trend wird sich verschärfen. Die berufliche Erstausbildung verliert ihre, dem Lebenslauf Stabilität verleihende, Funktion. Ihr Abschluß ist nicht mehr - wie früher - die Freisprechung, weil es immer weniger „freizusprechen“ gibt.

Grenzenlose Berufsbildung

Das sozialstaatliche Gefüge, das in besonderem Maße durch die Berufsordnung und die Ausbildung zu berufsförmiger Arbeit stabilisiert wurde, gerät durch die Dynamik des Wettbewerbs im Rahmen des Weltmarktes, speziell aber durch die Fortschritte zur Europäischen Union ins Wanken. (( Sellin) So, wie bei anderen wichtigen Errungenschaften des Sozialstaates, beschränkt sich die Regierung auch im Bereich der beruflichen Ausbildung darauf, ein Minimum an nationalen Besonderheiten zu verteidigen. Diese Defensivstrategie beschleunigt nur jenen Prozeß der Entwertung der deutschen Form der (dualen) Berufsausbildung. Nicht so sehr über explizite bildungspolitische Kompetenz wird das nationale Ausbildungssystem durch Brüssel bedroht, viel eher durch die wachsende Prägekraft transnationaler wirtschaftspolitischer Dynamiken. Dafür haben die Maastrichter Verträge den Rahmen abgesteckt. 

Der § 127, der die Politik der beruflichen Bildung formuliert, ist ein Weiterbildungsparagraph, d.h. die berufliche Erstausbildung wird weitgehend ignoriert. Darunter leidet nicht nur die Attraktivität der Erstausbildung, sondern auch die Relation zwischen Erstausbildung und Weiterbildung. 

Unter Wettbewerbsgesichtspunkten - und diese dominieren die Dynamik der europäischen Einigung - produziert die gründliche und relativ langfristig angelegte deutsche berufliche Erstausbildung eindeutig Konkurrenzhemmnisse. Die kostenintensive Erstausbildung im Dualen System bringt den deutschen Betrieben Nachteile gegenüber den Betrieben aus jenen Ländern, die die benötigte Qualifikation durch Weiterbildung und nicht zusätzlich durch eine systematische Erstausbildung entwickeln. Das deutsche System „berufliche Weiterbildung auf der Basis identitätsfördernder Erstausbildung“ gerät unter Kostendruck und damit ins Wanken.

Es zeichnet sich ab, daß sich das Duale System zu einem pluralen System weiterentwickeln wird. Die Abweichungen vom traditionellen Modell der Dualität nehmen heute bereits zu und werden u.a. aus den obengenannten Gründen weiter wachsen. Zweifelsohne war das Duale System das bestimmende System der Berufsausbildung im 20. Jahrhundert in Deutschland. Im nächsten Jahrhundert wird es wohl eher zu einem System neben mehreren anderen werden.
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